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(54) Verfahren und Vorrichtung zur Erzeugung von Portionen

(57) Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Herstellung von Portionen von
Lebensmitteln. Des weiteren betrifft die vorliegende Er-

findung eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebens-
mitteln sowie ein Verfahren zum Abtrennen von Lebens-
mittelscheiben von Lebensmittelriegeln.
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren
und eine Vorrichtung zur Herstellung von Portionen von
Lebensmitteln. Des weiteren betrifft die vorliegende Er-
findung eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebens-
mitteln sowie ein Verfahren zum Abtrennen von Lebens-
mittelscheiben von Lebensmittelriegeln.
[0002] Heutzutage verlangt der Markt nach immer
dünneren Lebensmittelscheiben und nach einer höheren
Anzahl von Lebensmittelscheiben pro gelieferter Portion.
Deshalb werden sogenannte "Hauchschnitte" durchge-
führt und die so erzeugten Lebensmittelscheiben gemäß
dem Wunsch der Verbraucher zu einer unkontrollierten
Portion konfiguriert, um einerseits weniger Platz in einer
Verpackung einzunehmen und andererseits ein locke-
res, luftiges Erscheinungsbild zu geben. Diese Art der
Präsentationsform hat weiterhin den Vorteil, dass eine
größere Produktoberfläche pro Portionsgröße entsteht
und damit in der Regel das Aroma des zu portionierenden
Produktes besser zur Geltung kommt.
[0003] Gemäß dem Stand der Technik werden derar-
tige Portionen hergestellt, indem Scheiben von einem
Messer auf ein Band geschnitten, dort flach abgelegt und
anschließend unkontrolliert zu einer Portion zusammen-
gestaucht werden. Diese Vorgehensweise wird
als "Shaven" bezeichnet und hat jedoch den Nachteil,
dass die Form der Portion sowie die einzelnen Scheiben
zueinander nicht kontrollierbar ist. Ein spezielles Pro-
blem besteht bei dem bekannten Stand der Technik dar-
in, dass die so zusammengestauchten Scheiben mehr
oder weniger überlappen und dann in der Packung zu-
sammen kleben, so dass der Endverbraucher nicht in
der Lage ist, eine einzelne Scheibe einfach aus dem
Scheibenverbund herauszunehmen.
[0004] Es war deshalb die Aufgabe der vorliegenden
Erfindung, ein Verfahren zur Herstellung von Lebensmit-
telportionen zur Verfügung zu stellen, das die Nachteile
des Standes der Technik nicht aufweist.
[0005] Gelöst wird die Aufgabe erfindungsgemäß mit
einem Verfahren gemäß Patentanspruch 1. Bevorzugte
Ausführungsformen des erfindungsgemäßen Verfah-
rens sind in den Unteransprüchen 2 bis 4 beansprucht.
[0006] Es war für den Fachmann überaus erstaunlich
und nicht zu erwarten, dass es mit dem erfindungsge-
mäßen Verfahren gelingt, gestauchte Portionen zur Ver-
fügung zu stellen, bei denen die Lebensmittelscheiben
nicht aneinander kleben. Das Erscheinungsbild der her-
gestellten Portionen ist sehr ansprechend. Das erfin-
dungsgemäße Verfahren ist einfach und kostengünstig
durchzuführen. Es erfolgt ein kontrolliertes Shaven.
[0007] Eine Lebensmittelportion im Sinne der Erfin-
dung besteht aus Scheiben von beliebigen Lebensmit-
teln. Vorzugsweise handelt es sich jedoch um Wurst,
Schinken, Käse oder dergleichen.
[0008] Erfindungsgemäß werden die abgeschnittenen
Lebensmittelscheiben zunächst einmal geformt, bevor
sie auf einem Mittel, beispielsweise einem Portionier-

und/oder Transportband abgelegt werden. Eine Verfor-
mung im Sinne der Erfindung ist jede Veränderung der
im wesentlichen ebenen Form, die die Lebensmittel-
scheibe nach dem Abschneiden der Lebensmittelschei-
be einnimmt, so dass die Lebensmittelscheibe auf dem
Mittel, auf dem sie nach dem Schneiden abgelegt wird,
nicht flach aufliegt. Vorzugsweise ist die Verformung eine
Wellung und/oder Faltung der Lebensmittelscheibe, wo-
bei bei der Faltung der Grad der Überlappung frei wählbar
ist. Die Verformung der Lebensmittelscheibe, beispiels-
weise eine Wellung oder Faltung der Lebensmittelschei-
be kann beispielsweise durch einen Luftstrahl oder eine
Faltvorrichtung erfolgen, der/die vorzugsweise zwischen
dem Messer, das die Lebensmittelscheiben von dem Le-
bensmittelriegel abtrennt und dem Mittel, auf dem die
geformte Scheibe abgelegt wird, angeordnet ist. In einer
bevorzugten Ausführungsform ist das Mittel zum Formen
der Lebensmittelscheiben eine oder mehrere angetrie-
bene oder nicht angetriebene Rolle(n), die vorzugsweise
auf einer Welle angeordnet sind. Weiterhin bevorzugt ist
das Mittel zum Formen der Lebensmittelscheibe eine
Vorrichtung, wie sie in der EP 0 776 740 beschreiben ist,
die hiermit als Referenz eingeführt wird und somit als
Teil der Offenbarung gilt. Der Fachmann versteht, dass
die Verformung der Lebensmittelscheibe auch durch ein
Zusammenspiel beispielsweise des Mittels zum Verfor-
men und dem Mittel, auf dem die Lebensmittelscheibe
abgelegt wird, sein kann.
[0009] Weiterhin erfindungsgemäß wird der Abstand
zwischen den Lebensmittelscheiben, nachdem sie bei-
spielsweise auf einem Portionier- und/oder Förderband,
mit dem sie vorzugsweise auch weitertransportiert wer-
den, abgelegt worden sind, verringert.
[0010] Diese Verringerung des Abstandes erfolgt vor-
zugsweise durch eine Stauchung der Lebensmittelschei-
ben, die vorzugsweise dadurch erzielt wird, dass die Ge-
schwindigkeit der vorderen von zwei aufeinander folgen-
den Lebensmittelscheiben reduziert wird, so dass die
hintere Scheibe durch ihre höhere Geschwindigkeit auf
die vordere Schreibe gedrückt wird.
[0011] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine Vorrichtung zum Herstellen von Lebens-
mittelportionen, die ein Mittel zum Formen von Lebens-
mittelscheiben und ein Mittel zur Veränderung des Ab-
standes zwischen den Lebensmittelscheiben aufweist.
[0012] Es war für den Fachmann überaus erstaunlich
und nicht zu erwarten, dass es mit der erfindungsgemä-
ßen Vorrichtung gelingt, Lebensmittelportionen mit ei-
nem lockeren, luftigen Erscheinungsbild zur Verfügung
zu stellen, bei denen die Lebensmittelscheiben nicht an-
einander kleben. Die erfindungsgemäße Vorrichtung ist
einfach und kostengünstig herzustellen und zu betrei-
ben.
[0013] Erfindungsgemäß weist die Vorrichtung ein Mit-
tel zum Formen der Lebensmittelscheiben auf. Bezüglich
dieses Mittels wird auf die oben gemachte Offenbarung
verwiesen.
[0014] Des weiteren weist die erfindungsgemäße Vor-
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richtung ein Mittel zur Veränderung des Abstandes zwi-
schen zwei geformten Lebensmittelscheiben auf. Auch
bezüglich dieses Mittels wird auf die oben genannte Of-
fenbarung verwiesen.
[0015] In einer bevorzugten Ausführungsform weist
die erfindungsgemäße Vorrichtung ein erstes und ein
zweites Transportband auf, die eine Transportebene bil-
den. Das erste Transportband unterstütz gegebenenfalls
die Formung der Lebensmittelscheibe, die dann geformt
auf dem ersten Transportband abgelegt und an das zwei-
te Transprotband übergeben wird. Das zweite Transport-
band weist zumindest zur Verringerung des Abstandes
zwischen den Lebensmittelscheiben; d.h. zum Shaven,
eine geringere Transportgeschwindigkeit aufweist als
das erste Transportband. Durch Änderung der Relativ-
geschwindigkeit, werden die geformten Lebensmittel
aufeinander gedrückt und dadurch gestaucht. Ihr Ab-
stand zueinander verringert sich.
[0016] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form ist das erste Band über dem zweiten Band ange-
ordnet, so dass die geformten Lebensmittelscheiben von
dem ersten Band auf das zweite Band fallen. Auch bei
dieser Ausführungsform trägt das erste Transportband
gegebenenfalls zum Formen beispielsweise Falten der
Lebensmittelscheiben bei. Die Transportgeschwindig-
keiten der beiden Bänder wird zum Stauchen; d.h. zur
Verringerung des Abstandes zwischen zwei Lebensmit-
telscheiben so gewählt, dass die Transportgeschwindig-
keit des zweiten Transportbandes kleiner ist als die Sum-
me der Transportgeschwindigkeit des ersten Transport-
bandes zuzüglich der Fallgeschwindigkeit der Lebens-
mittelscheibe von dem ersten Transportband auf das
zweite Transportband.
[0017] In einer anderen bevorzugten Ausführungs-
form wird die Stauchung der geformten Lebensmittel-
scheiben durch ein Transporthindemis, beispielsweise
einen Sperrrechen, erzielt.
[0018] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist eine Vorrichtung zum Aufschneiden von Le-
bensmitteln, die ein Mittel zur Veränderung der Form ei-
ner Lebensmittelscheibe aufweist, bei dem mindestens
ein Parameter verstellbar ist, wobei die Verstellung
des/der Parameter(s) während des Betriebes der Vor-
richtung, vorzugsweise während des Aufschneidens er-
folgt.
[0019] Es war für den Fachmann überaus erstaunlich
und nicht zu erwarten, dass mit der erfindungsgemäßen
Vorrichtung die Form von Lebensmittelscheiben sehr gut
und einfach veränderbar ist. Da sich teilweise die aufzu-
schneidenden Lebensmittelriegel während des Auf-
schneidens verändern, kann das Mittel zur Veränderung
der Form der Lebensmittelscheiben entsprechend ange-
passt werden, so dass die Lebensmittelscheiben immer
in dieselbe Form gebracht werden können.
[0020] Das Mittel zur Veränderung der Form einer Le-
bensmittelscheibe kann jedes beliebige dem Fachmann
geläufige Mittel sein, das in der Regel in der Flugbahn
der Lebensmittelscheibe zwischen dem Messer und ei-

nem Portionier- oder Transportband angeordnet ist und
mit dem die im wesentliche ebene Form von Lebensmit-
telscheiben nach dem Abtrennen von dem Lebensmit-
telriegel veränderbar ist. Vorzugsweise werden die Le-
bensmittelscheiben gewellt oder gefaltet. Beispielsweise
besteht dieses Mittel aus angetriebenen oder nicht an-
getriebenen Rollen, insbesondere Trapezrollen oder aus
angetriebenen oder nicht angetriebenen Bändern, wie
sie beispielsweise in der EP 0 776 740 B1 offenbart wer-
den. Ansonsten wird bezüglich des Mittels zum Formen
auch auf die oben gemachte Offenbarung verwiesen.
[0021] Ein Parameter im Sinne der Erfindung ist bei-
spielsweise die Position des Mittels sowie - falls das Mittel
einen Antrieb der Rollen oder der Bänder aufweist - deren
Geschwindigkeit.
[0022] Vorzugsweise erfolgt die Verstellung der Posi-
tions des Mittels zum Formen der Lebensmittelscheiben
durch einen Regelantrieb, wobei die jeweiligen Positio-
nen in einem Maschinenprogramm hinterlegbar sind.
Vorzugsweise erfolgt die Veränderung der Position des
Mittels relativ zu der Schneidebene und/oder relativ zu
der fallenden Scheibe.
[0023] In einer weiteren bevorzugten Ausführungs-
form weist die Vorrichtung ein Band, beispielsweise ein
Transport- oder ein Portionierband, auf. Mit diesem Band
können die geformten Lebensmittelscheiben zu einer
Portion konfiguriert werden und/oder mit dem Band ab-
transportiert werden. Das Band kann das Mittel zum For-
men bei der Formgebung der Lebensmittelscheiben un-
terstützen. Das Band Kann angehoben und abgesenkt
werden, um beispielsweise Lebensmittelstapel zu erzeu-
gen. Ganz besonders bevorzugt bleibt die Position des
Mittels zum Verformen der Lebensmittelscheiben relativ
zu diesem Band unverändert, d. h. zwischen dem Mittel
und dem Band besteht eine zumindest zeitweise starre
Verbindung. Die Veränderung der Position des Mittels
zum Verformen der Scheiben kann dann gemeinsam mit
dem Portionier- und/oder Transportband erfolgen.
[0024] Weiterhin bevorzugt weist die erfindungsgemä-
ße Vorrichtung ein Detektionsmittel auf, mit dem minde-
stens eine Eigenschaft des aufzuschneidenden Lebens-
mittelriegels und/oder der abgeschnittenen Lebensmit-
telscheibe ermittelbar ist. Die Verstellung der Parameter
des Mittels zum Formen der Lebensmittelscheiben er-
folgt dann vorzugsweise in Abhängigkeit von dem Signal
des Detektionsmittels.
[0025] Die Eigenschaften können beliebige Eigen-
schaften des Produktes sein. Vorzugsweise sind die Ei-
genschaften jedoch die Höhe des Produktes, die Lebens-
mittelstärke, die Art des Lebensmittels und/oder deren
Temperatur.
[0026] Ein weiterer Gegenstand der vorliegenden Er-
findung ist ein Verfahren zum Abtrennen von Lebensmit-
telscheiben von Lebensmittelriegeln, wobei die Lebens-
mittelscheibe nach dem Abtrennen mit einem Mittel in
seiner Form verändert wird und mindestens ein verstell-
barer Parameter des Mittels während des Aufschneidens
des Lebensmittelriegels verändert wird.
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[0027] Vorzugsweise wird die Position des Mittels re-
lativ zu der Schneidebene und/oder relativ zu der fallen-
den Scheibe verändert.
[0028] Besonders bevorzugt wird mit einem Detekti-
onsmittel mindestens eine Eigenschaft des aufzuschnei-
denden Lebensmittelriegels und/oder der abgeschnitte-
nen Lebensmittelscheiben ermittelt und in Abhängigkeit
davon mindestens einen Parameter des Mittels verän-
dert.
[0029] Im Folgenden wird die Erfindung anhand der
Figuren 1 bis 4 erläutert. Diese Erläuterungen sind le-
diglich beispielhaft und schränken den allgemeinen Er-
findungsgedanken nicht ein. Die Erläuterungen gelten
gleichermaßen für alle erfindungsgemäßen Verfahren
und alle erfindungsgemäßen Vorrichtungen.

Figur 1 zeigt eine Aufschneidemaschine mit einer Le-
bensmittelscheibenfaltung

Figur 2 zeigt eine Ausführungsform der Lebensmit-
telscheibenstauchung

Figur 3 zeigt eine weitere Ausführungsform der Le-
bensmittelstauchung

Figur 4 zeigt eine dritte Ausführungsform der Le-
bensmittelstauchung

[0030] In Figur 1 ist eine Lebensmittelaufschneidevor-
richtung gezeigt, bei der ein Lebensmittelriegel 11 mittels
eines Messers 12 in Lebensmittelscheiben 1 geschnitten
wird. Das Messer 12 wirkt mit der Schneidkante 6 zu-
sammen und bildet die Schneidebene 13. Die abge-
schnittenen Lebensmittelscheiben 1 fallen mit einem En-
de auf die Produktfaltung 4 und werden dabei geformt;
d.h. zumindest gebogen. Die Produktfaltung 4 besteht in
dem vorliegenden Fall aus drei Wellen, auf denen dreh-
bar, nicht angetriebene Prismenrollen angeordnet sind
Die nicht angetriebenen Prismenrollen haben den Vor-
teil, dass die Lebensmittelscheibe nicht in die Produkt-
faltung eintaucht und verharkt. Zusätzlich haben die Pris-
menrollen den Vorteil, dass der Flächenkontakt zwi-
schen der Lebensmittelscheibe und der Produktfaltung
minimal ist, so dass eine Anhaftung der Scheibe an der
Produktfaltung vermieden wird. Die kinetische Energie
der fallenden Scheibe reicht aus, dass diese nach einem
Kontakt mit der Produktfaltung kontrolliert und definiert
in eine gefaltete Lage gelangt Erfindungsgemäß ist die
Produktfaltung so gelagert, dass sie zum einen in der
Papierebene frei verschieblich gelagert und/oder der
Winkel α veränderbar ist. Diese Veränderungen erfolgen
während des Aufschneidens des Lebensmittelriegels
und in einer bevorzugten Ausführungsform aufgrund von
Eigenschaften der abgeschnittenen Lebensmittelschei-
be 1 und/oder dem zu aufzuschneidenden Lebensmittel-
riegel 11, die von einem Detektionsmittel, beispielsweise
einer Kamera 10, erfasst werden. Derartige Eigenschaf-
ten können beispielsweise die Höhe 17 des Lebensmit-

telriegels 11, die Dicke der Scheibe 1, die Art des Le-
bensmittels und/oder die Temperatur der abgeschnitte-
nen Scheibe 1 oder des Lebensmittelriegels 11 sein. Der
Fachmann versteht, dass das Detektionsmittel und/oder
ein weiteres Detektionsmittel auch im Bereich des Le-
bensmittelriegels - d.h. auf der anderen Seite des Mes-
sers 12 - angeordnet sein kann. Die Veränderung der
Lage der Produktfaltung 4 erlaubt selbst bei sich ändern-
den Produktparametem eine gleichmäßige Faltung, wo-
bei der Grad der Überlappung der Lebensmittelscheibe
frei wählbar ist. Die gefaltete, d. h. geformte Lebensmit-
telscheibe 1 wird auf dem Transportband 2 abgelegt und
mit einer Geschwindigkeit V14 , der durch den Pfeil 14
dargestellten Richtung transportiert und ein weiteres
Transportband 7 übergeben, das die gefalteten Lebens-
mittelscheiben mit der Geschwindigkeit V15 in die durch
den Pfeil 15 dargestellten Richtung transportiert. Der
Fachmann erkennt, dass das Transportband 2 die Pro-
duktfaltung 4 beim Falten der Lebensmittelscheibe un-
terstützen kann, indem beispielsweise ein Ende 1 a der
Lebensmittelscheibe 1 schon auf dem Förderband 2 auf-
liegt und dieses Ende 1a der Lebensmittelscheibe mit
dem Förderband 2 unter das andere Ende 1 b geschoben
wird. Der Abstand zwischen der Faltung 4 und dem För-
derband wird vorzugsweise nicht verändert. Dem För-
derband 2 ist ein Förderband 7 nachgeordnet, das zur
Stauchung benötigt wird.
[0031] Figur 2 zeigt Details der Faltung bzw. der bei-
den Transportbänder 2, 7. Wie bereits erläutert, wird die
von dem Lebensmittelriegel 11 abgeschnittene Scheibe
1 an der Produktfaltung 4 verformt, so dass sie als ge-
faltete Lebensmittelscheibe auf dem Förderband 2 ab-
gelegt wird. Der Grad der Faltung hängt unter anderem
von der Lage der Produktfaltung 4 relativ zu der fallenden
Scheibe und zu der Schneidebene ab. Die gefalteten
Scheiben 1, die auf dem Förderband 2 einen vergleichs-
weise großen Abstand 3 aufweisen, werden mit der Ge-
schwindigkeit V14 in Richtung des Transportbandes 7
transportiert und an dieses übergeben. Das Transport-
band 7 transportiert die Lebensmittelscheiben 1 mit einer
Geschwindigkeit v15, die kleiner ist als die Geschwindig-
keit v14, so dass die Lebensmittelscheiben nach der
Übergabe an das Förderband 7 abgebremst und inein-
ander gedrückt werden und sich deren Abstand zuein-
ander vermindert. Dadurch wird eine gestauchte Portion
erzeugt, bei der die einzelnen Produktscheiben jedoch
definiert nebeneinander liegen und nicht aneinander kle-
ben. Der Konsument kann einzelne Scheiben aus der
Portion entnehmen. Der Fachmann erkennt, dass sich
die gefalteten Lebensmittelscheiben auch schon auf dem
Förderband 2 gegenseitig teilweise überlappen können
und dass dieser Abstand dann auf dem Transportband
7 noch vermindert wird.
[0032] Figur 3 zeigt eine weitere Ausführungsform der
Stauchung der geformten, d. h. gefalteten Lebensmittel-
scheiben. Die geformten Lebensmittelscheiben werden
mit dem Transportband 2 in Richtung des Transportban-
des 7 mit der Geschwindigkeit V V14 transportiert. Das
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Transportband 2 ist oberhalb des Transportbandes 7 an-
geordnet und an seinem vorderen Ende 8 abgeknickt,
so dass ich ein sogenannter "Wasserfall" ausbildet, über
den die gefalteten Lebensmittelscheiben auf das Trans-
portband 7 fallen. Die Lebensmittelscheiben werden,
nachdem sie an dem Transportband 2 auf das Trans-
portband 7 gefallen sind, mit der Geschwindigkeit v15
weitertransportiert. Die Geschwindigkeit v15 wird so ge-
wählt, dass sie kleiner ist als die Geschwindigkeit des
Transportbandes v14 zuzüglich der Fallgeschwindigkeit
der Produkte bei dem sogenannten Wasserfall, so dass
die Produkte auf dem Transportband 7 abgebremst und
gestaucht werden, so dass sich deren Abstand 3 zuein-
ander vermindert. Auch dadurch ergeben sich Portionen,
die die oben genannten Vorteile aufweisen.
[0033] Eine weitere Möglichkeit des Stauchens ist in
Figur 4 dargestellt. Die geformten, d. h. gefalteten, Le-
bensmittelscheiben 1 werden mit einem Transportband
2 in Richtung eines Transporthindernisses, in dem vor-
liegenden Fall eines Sperrrechens 9 transportiert und da-
bei abgebremst und gestaucht, so dass sich Abstand 3
zueinander vermindert und eine Portion gebildet wird,
die die oben genannten Vorteile aufweist. Sobald eine
Portion fertiggestellt worden ist, wird der Sperrechen 9
in der durch den Doppelpfeil dargestellten Richtung 16
verschwenkt, so dass die Portion passieren und eine
neue Portion gebildet werden kann, nachdem der Sperr-
rechen wieder in seine vertikale Lage gebracht worden
ist.

Bezugszeichenliste

[0034]

1 Lebensmittelscheibe
2 Transportband
3 Abstand der Lebensmittelscheiben zueinan-

der
4 Mittel zum Formen der Lebensmittelscheibe
5 Mittel zur Veränderung des Abstandes zwi-

schen den Lebensmittelscheiben
6 Schneidkante
7 Transportband
8 vorderes Ende des Transportbandes
9 Sperrrechen
10 Kamera
11 Lebensmittelriegel
12 Messer
13 Schneidebene
14, 15 Transportrichtung
16 Doppelpfeil
V14 Transportgeschwindigkeit des Transportban-

des 2
V15 Transportgeschwindigkeit des Transportban-

des 7

Patentansprüche

1. Verfahren zur Herstellung einer Lebensmittelporti-
on, dadurch gekennzeichnet, dass mehrere Le-
bensmittelscheiben (1) geformt, auf einem Mittel (2)
in einem Abstand (3) abgelegt und dann der Abstand
(3) zwischen den Lebensmittelscheiben verändert
wird.

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Lebensmittelscheiben gefaltet
und/oder gewellt werden.

3. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass die geform-
ten und abgelegten Lebensmittelscheiben abtrans-
portiert werden.

4. Verfahren nach Anspruch 3, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Abstandänderung beim Trans-
port der Lebensmittelscheiben (1) durch eine Ände-
rung der Relativgeschwindigkeit von zwei aufeinan-
derfolgenden Lebensmittelscheiben erfolgt.

5. Vorrichtung zur Herstellen von Lebensmittelportio-
nen, dadurch gekennzeichnet, dass sie ein Mittel
(4) zum Formen von Lebensmittelscheiben und ein
Mittel (5) zur Veränderung des Abstandes (3) zwi-
schen den Lebensmittelscheiben (1) aufweist.

6. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Mittel (5) ein erstes und ein zwei-
tes Transportband (2, 7) ist, wobei das zweite Trans-
portband (7) zur Verminderung des Abstandes (3)
zwischen zwei Leberismitteischeiben (1) eine gerin-
gere Transportgeschwindigkeit als das erste Trans-
portband (2) aufweist.

7. Vorrichtung nach Anspruch 6, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das erste Band (2) mit dem zweiten
Band eine Förderebene bildet oder das Ende (8) des
ersten Bandes (2) über dem zweiten Band (7) ange-
ordnet ist.

8. Vorrichtung nach Anspruch 5, dadurch gekenn-
zeichnet, dass das Mittel (5) ein Transporthinde-
mis, vorzugsweise ein Sperrrechen (9) ist.

9. Vorrichtung zum Aufschneiden von Lebensmittelrie-
geln, die eine Mittel zur Veränderung der Form einer
Lebensmittelscheibe aufweist, bei der mindestens
ein Parameter verstellbar ist, dadurch gekenn-
zeichnet, das die Verstellung des/der Parameter(s)
während des Betriebes der Vorrichtung, vorzugswei-
se während des Aufschneidens erfolgt.

10. Vorrichtung nach Anspruch 9, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Verstellung durch mindestens
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einen Stellantrieb erfolgt.

11. Vorrichtung nach Anspruch 9 oder 10, dadurch ge-
kennzeichnet, dass der Parameter die Position re-
lativ zu der Schneidebene und/oder relativ zu der
fallenden Scheibe ist.

12. Vorrichtung nach Anspruch 11, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Vorrichtung ein Band (2) auf-
weist, auf dem die Lebensmittelscheiben abgelegt
werden und dass die Position des Mittels (5) relativ
zu dem Band (2) vorzugsweise unverändert bleibt.

13. Vorrichtung nach einem der voranstehenden An-
sprüche, dadurch gekennzeichnet, dass es ein
Detektionsmittel (10) aufweist, das mindestens eine
Eigenschaft des aufzuschneidenden Lebensmittel-
riegels (11) und/oder der abgeschnittenen Lebens-
mittelscheiben (1) ermittelt und in Abhängigkeit da-
von mindestens einen Parameter des Mittels (5) ver-
ändert.

14. Vorrichtung nach Anspruch 13, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Eigenschaft die Höhe des Le-
bensmittelriegels, die Lebensmittelscheibenstärke,
die Art des Lebensmittels und/oder die Temperatur
ist.

15. Verfahren zum Abtrennen von Lebensmittelschei-
ben von Lebensmittelriegeln, wobei die Lebensmit-
telscheibe nach dem Abtrennen mit einem Mittel (5)
in seiner Form verändert wird dadurch gekenn-
zeichnet dass mindestens ein verstellbarer Para-
meter des Mittels (5) während des Aufschneidens
des Lebensmittelriegels verändert wird.

16. Verfahren nach Anspruch 15, dadurch gekenn-
zeichnet, dass die Position des Mittels (5) relativ zu
der Schneidebene und/oder relativ zu der fallenden
Scheibe verändert wird.

17. Verfahren nach einem der voranstehenden Ansprü-
che, dadurch gekennzeichnet, dass ein Detekti-
onsmittel (10) mindestens eine Eigenschaft des auf-
zuschneidenden Lebensmittelriegels (11) und/oder
der abgeschnittenen Lebensmittelscheiben (1) er-
mittelt und in Abhängigkeit davon mindestens einen
Parameter des Mittels (5) verändert wird.
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